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ORIENTIERUNGSABEND FÜR ANGEHENDE REKRUTEN

Bereits vor Jahren ist der Schweizer-Verein in Liechtenstein
neue Wege gegangen, um jungen Stellungspflichtigen Schweizerbürgern

den Weg in die Rekrutenschule zu erleichtern. Die
speziell geschaffenen Orientierungsabende sind auf jeden Fall
bei den zuständigen schweizerischen Stellen auf grosses
Interesse gestossen. Anlässlich dieses, vom Schweizer-Verein
organisierten Anlasses,werden den in Liechtenstein wohnhaften
Stellungspflichtigen Schweizerbürgern das Dienstbüchlein oder
die entsprechende Kontrollkarte durch den Sektionschef in
Buchs persönlich abgegeben. In einem Kurzvortrag werden die
Stellungspflichtigen durch den Kreiskommandanten von St.Gallen
eingehend über ihre Rechte und Pflichten orientiert. Anschliessend

erhält jeder Teilnehmer Gelegenheit, persönliche Wünsche
vorzutragen und Fragen zu stellen.
So konnten am 27. März 1980 wiederum eine ganze Reihe junge
Liechtenstein-Schweizer vom Verein zu diesem obligatorischen
Orientierungsabend im Gasthaus Linde in Schaan eingeladen
werden. Viele dieser jungen Schweizerbürger haben sich sicher
gefragt: "Wieso ein Dienstbüchlein? Ich bin doch im Ausland
wohnhaft und brauche deshalb keinen Militärdienst zu leisten".
Ueber alle diese Fragen wurde eingehend informiert wobei eine
vorzüglich gestaltete Dia-Schau über die verschiedenen
Waffengattungen der Schweizer-Armee die "Einteilungsmöglichkeiten"
darzustellen vermochte. Ein vom Schweizer-Verein offerierter
"Znüni" schloss den wiederum sehr instruktiven Abend ab.

BERICHT ÜBER DIE AUSHEBUNG IN BUCHS

In der Zeit vom 5.5. - 9.6.1980 wurden die Stellungspflichtigen
des Jahrganges 1961 aus dem Bezirk Werdenberg, den Gemeinden
Bad Ragaz und Pfäfers und dem Fürstentum Liechtenstein ausgehoben.

Mit der Einteilung zu einer Truppengattung übernehmen die
zukünftigen Wehrmänner eine neue anspruchsvolle Aufgabe im Dienste

unseres Landes.

Wie uns das Kreiskommando des Kantons St.Gallen mitteilte,
lässt' der an der Aushebung gezeigte Wille und Einsatz darauf
schliessen, dass der Jahrgang 1961 die in ihn gesetzten
Erwartungen voll erfüllen wird. Ueber die Ergebnisse der
sportlichen Leistungsprüfung veröffentlichen wir nachstehend nur
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die Auszeichnungsresultate.

Gemeinde :
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Sennwald 16 1 1 2 20 5

Garns 17 1 - 3 21 3

Grabs 27 1 4 3 35 5

Buchs 64 3 3 3 73 15

Sevelen 13 1 1 - 15 3

Wartau 11 2 1 1 15 4

Bad Ragaz 25 1 1 - 27 7

Pfäfers 20 - 1 - 21 9

Fürstentum
Liechtenstein 9 _ 1 _ 10 3

Total : 202 10 13 12 237 54

Folgenden Stellungspflichtigen aus dem Fürstentum Liechtenstein
konnte das Armeesportabzeichen abgegeben werden:

Steiner Jörg, Vaduz 343 Punkte
Zimmermann Roger, Schellenberg 331 Punkte
Nübel Werner, Nendeln 325 Punkte

Wir gratulieren herzlich zu dieser Auszeichnung.

BUNDESGESETZ ÜBER DEN MILITÄRPFLICHTERSATZ DER

AUSLANDSCHWEIZER

Art. 1

Auslandschweizer, die ihre Wehrpflicht nicht oder nur teilweise
durch persönliche Dienstleistungen (Militärdienst) erfüllen,
haben einen Ersatz in Geld zu leisten.
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